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Unfall mit Mülltonne
Ein Autofahrer befuhr eine Strasse, in der kurz zuvor durch die Müllabfuhr die Mülltonnen geleert worden waren. Die Mitarbeiter des Müllentsorgungsunternehmens platzierten die geleerten Mülltonnen teils wieder auf dem Bürgersteig und teils aber auch an den Strassenrand.
Der Autofahrer streifte mit seinem Fahrzeug eine am Strassenrand befindliche Mülltonne und machte seinen erlittenen Fahrzeugschaden gegen den Eigentümer des zu jener Mülltonne gehörenden Grundstücks geltend.

Das Amtsgericht Stadtroda wies seine Regressklage zurück. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass der Eigentümer nicht verpflichtet gewesen sei, seine von dem Müllentsorgungsunternehmen falsch abgestellte Mülltonne umgehend wieder auf sein Grundstück zu nehmen.
Vielmehr obliege dem Autofahrer die Sorgfaltspflicht, an den am Strassenrand befindlichen Mülltonnen mit gebotenem Abstand und angepasster Geschwindigkeit vorbeizufahren.
(Amtsgericht Stadtroda, Aktenzeichen 2 C 977/01)
